
Schulbesuche im 
Ausland

Informationsabend am

Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

19.03.2025

Herr Schindler (Oberstufenkoordinator), Frau Seba (Auslandsberatung) 

Eltern Frau Goldt und Frau Hartmann, 

Schüler/innen Meike Goldt, Tjark Garbade, Daniel Hartmann



Agenda

Einführung
Erfahrungs-

berichte

Infos, Programme 

und Stipendien

Schulische 

Voraussetzungen

Ausblick



Bis zur drei

Monate in 

Absprache

mit der SL 

möglich

Halbes oder

ganzes Jahr

(Ausnahme-

fall)

Halbes Jahr:

11/1

oder 11/2
(es gelten

unterschiedl. 

Bedingungen)

Ganzes

Schuljahr

(mit oder ohne

Wiederholung

der 11. Klasse)

Volle 

Bandbreite

aller

Auslands-

erfahrungen

möglich

6.-11. 

Klasse

Welche Optionen für einen 
Auslandsschulbesuch gibt es?

10. Klasse 11. Klasse 11. Klasse
Nach dem 

Abitur



Erfahrungsberichte

Meike Goldt - Frankreich

Tjark Garbade - USA

Daniel Hartmann - Kanada



Austausch
-organisationen



Niedersächsische 
Programme



Kosten

• 10.000-20.000 € 

je nach Zielort

Auslands-Bafög

Stipendien

• einkommensabhängig 

• DAAD-Stipendium

• Begabtenförderungen

• parteinahe Stiftungen

• Stipendienlotse.de (BMBF)

Finanzierung



Nützliche Websites:

auslandsjahr.org

austauschjahr.de

https://aja-org.de/ 
(Arbeitskreis gemeinnütziger 
Jugendaustausch)

l



Häufigste Fragen:

Schulbesuch verpflichtend?

Mit oder ohne Organisation?

Wünsche äußern bezüglich 
Regionen und Schule?

Halbes Jahr oder ganzes?

Schuljahr wiederholen oder 
nicht?

?



Bis zur drei

Monate in 

Absprache

mit der SL 

möglich

Halbes oder

ganzes Jahr

(Ausnahme-

fall)

Halbes Jahr:

11/1

oder 11/2
(es gelten

unterschiedl. 

Bedingungen)

Ganzes

Schuljahr

(mit oder ohne

Wiederholung

der 11. Klasse)

Volle 

Bandbreite

aller

Auslands-

erfahrungen

möglich

6.-11. 

Klasse

Welche Optionen für einen 
Auslandsschulbesuch gibt es?

10. Klasse 11. Klasse 11. Klasse
Nach dem 

Abitur

Rechtliche Grundlage: § 4 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) vom 17. Februar 2005 (Nds. GVBl. S. 

51, SVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August 2016 (Nds. GVBl. S. 149, SVBl. S. 529):



Kurzfristige Beurlaubung

• Beurlaubung bis zu drei Monate

• „Relativ“ unkompliziert und unbürokratisch

• Ausnahme

➔ Antrag auf Beurlaubung

Normaler 
Schulbesuch

Schulbesuch im 
Ausland

Normaler 
Schulbesuch

Versetzung 



10. Klasse

• Ausnahme – wenn überhaupt dann nur 1. Halbjahr 

• Abschlussanerkennung im Ausland?

• Nacharbeiten in eigener Verantwortung

➔ Antrag auf Beurlaubung

➔ ggf. Antrag auf Anerkennung

1. Halbjahr Ausland
2. Halbjahr normaler 

Schulbesuch
Versetzung 

von 10 nach 11

1. Halbjahr normaler 
Schulbesuch

2. Halbjahr Ausland

Wiederholung Jg. 10

oder Anerkennung 
Abschluss



Überspringen der 10. Klasse

• Gute bis sehr gute Leistungen → Überspringen von Klasse 10

• Nacharbeiten in eigener Verantwortung

• Hoher Grad an Motivation und Leistungsbereitschaft notwendig

➔ Antrag auf Beurlaubung

➔Antrag auf Verkürzung der Verweildauer in der E-Phase

Alternativ: Besuch von Klasse 11 nach Auslandsschulbesuch

Präsentationstitel

Besuch 9. Klasse
Überspringen von 
Klasse 10 nach 

Konferenzbeschluss

Schulbesuch im 
Ausland in Jg. 11

Auflagen beachten!

Eintritt in Jg. 12 (Q-
Phase)

Besuch 9. Klasse
Überspringen von 
Klasse 10 nach 

Konferenzbeschluss

Schulbesuch im 
Ausland in Jg. 11

Besuch 11. Klasse



1. Halbjahr Einführungsphase

• Nacharbeiten in eigener Verantwortung

• Keine schulischen Bedingungen an den Auslandsaufenthalt

• Versetzungsrelevant 2. Halbjahr

➔ Antrag auf Beurlaubung

1. Halbjahr Ausland

Keine Auflagen

2. Halbjahr normaler 
Schulbesuch

Versetzung 
von 11 nach 12



2. Halbjahr Einführungsphase

• Nacharbeiten in eigener Verantwortung

• Schulische Bedingungen/ Auflagen an den Auslandsaufenthalt

➔ Antrag auf Beurlaubung

➔ Antrag auf Verkürzung der Verweildauer in der E-Phase

1. Halbjahr normaler 
Schulbesuch

2. Halbjahr Ausland

Auflagen beachten!

Versetzung 
von 11 nach 12?



Ganzes Jahr E-Phase mit Wiederholung

• Keine schulischen Bedingungen an den Auslandsaufenthalt

• Keine erneute Versetzung notwendig

➔ Antrag auf Beurlaubung

Versetzung 
von 10 nach 11

Ganzes Jahr Ausland

Ohne Auflagen

Wiederholung 
Einführungsphase



Ganzes Jahr E-Phase ohne Wiederholung

• Nacharbeiten in eigener Verantwortung

• Schulische Bedingungen/ Auflagen an den Auslandsaufenthalt

➔ Antrag auf Beurlaubung

➔ Antrag auf Verkürzung der Verweildauer in der E-Phase

Versetzung 
von 10 nach 11

Ganzes Jahr Ausland

Auflagen beachten
Qualifikationsphase



Auflagen / schulische Voraussetzungen

• Muss erfüllt werden für Verkürzung der Verweildauer in der Einführungsphase

• Auslandsbesuch sollte nur dann angetreten werden, wenn zu erwarten ist, dass die Schülerin 
oder der Schüler nach Rückkehr am Unterricht mit Erfolg teilnehmen kann.

• Eine Verkürzung des Besuchs der E-Phase ist nur möglich, wenn die erfolgreiche Teilnahme am 
Unterricht mindestens folgender Fächer nachgewiesen wird:

• in zwei Fremdsprachen 

• in einem Fach aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Ge, Po, Ek)

• in Mathematik,

• einer Naturwissenschaft (Bi, Ch, Ph)

• Ausnahmen möglich, ggf. Entscheidung der Schulbehörde → Individuelle Beratung notwendig!



Grundsätzlich

• Tolle Erfahrungsmöglichkeit

• Frau Bunsas entscheidet über Antrag

• Grundsätzliche Schulpflicht direkt vor und direkt nach Auslandsbesuch

• Versäumte Inhalte selbstständig nacharbeiten! Lehrkräfte helfen

• Beratung durch Frau Seba / Herrn Schindler insbesondere zu den Auflagen

• Nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes: Nachweis über 

• den Schulbesuch im Ausland (Zeugniskopie, sonstige Bescheinigung). 

• die erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Fächern, die zum Besuch der Qualifikationsphase 
berechtigen.

• Erst Beratung, dann Verträge unterschreiben



Sprachkurse

Freiwilligenarbeit

Aupair

Work&Travel

Praktikum

Studium (z.B. Erasmus)

Ausblick: nach dem Abitur



Vielen Dank 
für Ihre 
Aufmerksamkeit!


